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Obernbreiter Straße 2-16 
97340 Marktbreit 
 
 
  

 
  

Leckagewarngerät Typ LWG 2000  

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. 
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sechs Seiten und eine Anlage. 
Der Gegenstand ist erstmals am 13. Juni 2003 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.  
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I  ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit 
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere 
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrau-
ten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen 
gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleich-
wertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. 
Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. 

4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt. 

5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehen-
der Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des 
Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfü-
gung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an 
der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden 
Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautech-
nik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Überset-
zung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II  BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist ein Leckagewarngerät 
mit der Bezeichnung Typ LWG 2000 (siehe Anlage 1), das dazu dient, bei der Überwachung 
von Auffangräumen, Auffangvorrichtungen, Auffangwannen, Kontroll- und Füllschächten 
Leckagen zu melden. Die Sonde (Sensor) arbeitet nach dem Kaltleiterprinzip. Der Kaltleiter 
ist im betriebsmäßigen Zustand ständig erwärmt. Taucht der Sensor in Flüssigkeit ein, 
verändert sich der Widerstand sprunghaft. Diese Änderung setzt der im Signalteil (Anzeige-
gerät) integrierte Messumformer in ein binäres, elektrisches Signal um, mit dem akustisch 
und optisch Alarm ausgelöst wird. Sonde und Signalteil sind mit einem max. 200 m langen 
Kabel verbunden. 

(2) Die gegebenenfalls mit der wassergefährdenden Flüssigkeit in Berührung kommenden 
Teile der Leckagesonde bestehen aus nichtrostendem Stahl, LD-PE, Epoxidharz oder Poly-
urethan, PVC und PA 6.6. Für die Dichtung wird Neopren verwendet. 

(3) Die Leckagesonde darf unter atmosphärischem Druck und Temperaturen von -20 °C bis 
+60 °C bei der Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten verwendet werden. Der 
Flammpunkt der Flüssigkeiten muss > 55 °C sein.  

(4) Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung wird der Nachweis der Funktions-
sicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von Absatz (1) erbracht. 

(5) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt. 

(6) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfällt für den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG1. Der Verwender hat 
jedoch in eigener Verantwortung nach der Anlagenverordnung zu prüfen, ob die gesamte 
Anlage einer Eignungsfeststellung bedarf, obwohl diese für den Zulassungsgegenstand 
entfällt. 

(7) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (siehe Seite 1) 
bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau des Zulassungsgegenstandes und 
nicht auf die Verwendung im Sinne der späteren Nutzung. 

2 Bestimmungen für das Bauprodukt 

2.1 Allgemeines 

Das Leckagewarngerät und seine Teile müssen den Besonderen Bestimmungen und der 
Anlage dieses Bescheids sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten 
Angaben entsprechen. 

2.2 Zusammensetzung und Eigenschaften 

(1) Der Zulassungsgegenstand setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen: 

a) Leckagesonde nach dem Kaltleiterprinzip: 
Standardausführung für senkrechte und waagerechte flexible Montage, 
Ausführung Typ A (Tankmontage) nur für senkrechte starre Montage. 

b) Messumformer und Anzeigegerät (Signalteil). 

(2) Das Leckagewarngerät benötigt zur Erkennung einer Leckage bei waagerechtem 
Einbau der Leckagesonde einen Flüssigkeitsstand von 5 mm und bei senkrechtem Einbau 
der Leckagesonde einen Flüssigkeitsstand von 10 mm bzw. beim Typ A  einen Flüssigkeits-
stand von 20 mm. 

                                                      
1
  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz-WHG); 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585) 
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(3) Der Nachweis der Funktionssicherheit des Zulassungsgegenstandes im Sinne von 
Abschnitt 1.1 wurde in Anlehnung an die ZG-ÜS2 erbracht. 

2.3 Herstellung und Kennzeichnung 

2.3.1 Herstellung 

Das Leckagewarngerät darf nur im Werk des Antragstellers, GOK Regler- und Armaturen-
gesellschaft mbH & Co. KG in Marktbreit, hergestellt werden. Es muss hinsichtlich Bauart, 
Abmessungen und Werkstoffen den im DIBt hinterlegten Unterlagen entsprechen. 

2.3.2 Kennzeichnung 

Das Leckagewarngerät, dessen Verpackung oder dessen Lieferschein, muss vom Hersteller 
mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-
Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, 
wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind. 

Zusätzlich sind die zulassungspflichtigen Teile selbst mit folgenden Angaben zu kenn-
zeichnen: 

− Hersteller oder Herstellerzeichen*), 

− Typenbezeichnung, 

− Serien- oder Chargennummer bzw. Identnummer bzw. Herstelldatum, 

− Zulassungsnummer*). 
*) Bestandteil des Ü-Zeichens, das Teil ist nur wiederholt mit diesen Angaben zu kenn-

zeichnen, wenn das Ü-Zeichen nicht direkt auf dem Teil aufgebracht wird. 

2.4 Übereinstimmungsnachweis 

2.4.1 Allgemeines 

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Leckagewarngeräts mit den Bestimmungen 
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für das Herstellwerk mit einer Über-
einstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktions-
kontrolle und einer Erstprüfung durch eine hierfür anerkannte Prüfstelle erfolgen. Die 
Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit 
dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck 
abzugeben. 

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine Stückprüfung jedes 
Leckagewarngeräts durchzuführen. Durch die Stückprüfung hat der Hersteller zu gewährleis-
ten, dass die Werkstoffe, Maße und Passungen sowie die Bauart dem geprüften Baumuster 
entsprechen und die Bauteile funktionssicher sind. 

(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

− Bezeichnung des Leckagewarngeräts, 

− Art der Kontrolle oder Prüfung, 

− Datum der Herstellung und der Prüfung, 

− Ergebnisse der Kontrollen oder Prüfungen, 

− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 

(3) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

                                                      
2
  ZG-ÜS:2012-07 Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen des Deutschen Instituts für Bau-

technik 
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(4) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Wenn ein Einzelteil den Anforderungen 
nicht entspricht, ist es so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit übereinstimmenden 
Zulassungsgegenständen ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit 
technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende 
Prüfung unverzüglich zu wiederholen. 

2.4.3 Erstprüfung durch eine anerkannte Prüfstelle 

Im Rahmen der Erstprüfung sind Prüfungen in Anlehnung an die ZG-ÜS2 aufgeführten Funk-
tionsprüfungen durchzuführen. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
zugrunde liegenden Nachweise an Proben aus der laufenden Produktion erbracht wurden, 
ersetzen diese Prüfungen die Erstprüfung. 

3 Bestimmungen für den Entwurf 

(1) Die Leckagesonde darf für die wassergefährdenden Flüssigkeiten verwendet werden, 
gegen deren direkte Einwirkungen, deren Dämpfe oder Kondensat die unter Abschnitt 1 (2) 
genannten Werkstoffe hinreichend beständig sind. Der Nachweis der Eignung ist vom 
Hersteller oder vom Betreiber des Standgrenzschalters zu führen. Zur Nachweisführung 
können Angaben der Werkstoffhersteller, Veröffentlichungen in der Fachliteratur, eigene 
Erfahrungswerte oder entsprechende Prüfergebnisse herangezogen werden. 

(2) Für folgende Flüssigkeiten ist ein Nachweis der Werkstoffbeständigkeit nicht erforder-
lich: Heizöl EL nach DIN 51603-13, Heizöl S nach DIN 51603-34, Heizöl EL A und EL A Bio 
nach DIN SPEC 51603-65, Dieselkraftstoff nach DIN EN 5906, Fettsäure-Methylester (FAME) 
nach DIN EN 142147, Rapsölkraftstoff nach DIN 516058, Pflanzenkraftstoff nach 
DIN SPEC 516239, legierte und unlegierte Schmier- und Hydraulikölen, ungebrauchte und 
gebrauchte Wärmeträgerölen, Altöl, Öl-Wassergemischen, NOx-Reduktionsmittel AUS 3210 
sowie Wasser. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

(1) Das Leckagewarngerät muss entsprechend der Technischen Beschreibung11 eingebaut 
und eingestellt werden. Mit dem Einbauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen der 
Leckagesonde dürfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die für diese Tätigkeiten Fach-
betriebe im Sinne von § 3 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen vom 31. März 2010 (BGBl. I S. 377) sind. Nach Abschluss der Montage des 
Leckagewarngeräts muss durch einen Sachkundigen des Fachbetriebes eine Prüfung auf 
ordnungsgemäßen Einbau und einwandfreie Funktion durchgeführt werden. Über die ord-
nungsgemäße Funktion ist eine Bescheinigung auszustellen und dem Betreiber zu überge-
ben. 

                                                      
3
  DIN 51603-1:2011-09 Flüssige Brennstoffe – Heizöle – Teil 1: Heizöl EL, Mindestanforderungen 

4  DIN 51603-3:2012-05 Flüssige Brennstoffe - Heizöle - Teil 3: Heizöl S; Mindestanforderungen 
5
  DIN SPEC 51603-6:2011-06 Flüssige Brennstoffe – Heizöle – Teil 6: Heizöl EL A, Mindestanforderungen 

6
  DIN EN 590:2010-05 Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Dieselkraftstoff - Anforderungen und Prüfverfahren 

7
  DIN EN 14214:2010-04 Kraftstoffe für Kraftfahrzeuge – Fettsäure-Methylester (FAME) für Dieselmotoren – 

Anforderungen und Prüfverfahren 
8
  DIN 51605:2010-09 Kraftstoffe für pflanzenöltaugliche Motoren - Rapsölkraftstoff - Anforderungen und 

Prüfverfahren 
9
  DIN SPEC 51623:2012-6 Kraftstoffe für pflanzenöltaugliche Motoren - Pflanzenölkraftstoff - Anforderungen 

und Prüfverfahren 
10

  ISO 22241-1:2006-10 Diesel engines - NOx reduction agent AUS 32 - Part 1: Quality requirements 
11

  Von der TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG geprüfte Technische Beschreibung vom 27.06.2013 für das 
Leckagewarngerät Typ LWG 2000 
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(2) Die Tätigkeiten nach (1) müssen nicht von Fachbetrieben ausgeführt werden, wenn sie 
nach landesrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen sind oder 
der Hersteller des Zulassungsgegenstandes die Tätigkeiten mit eigenem sachkundigen 
Personal ausführt. Die arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen bleiben unberührt. 

(3) Beim Anschluss der elektrischen Versorgungsleitung und der Sondenleitung ist auf die 
Kennzeichnung der Anschlussklemmen zu achten. 

(4) Bei Anschluss eines Außenalarms über den potentialfreien Relaiskontakt ist das Gerät 
durch eine Sicherung zusätzlich abzusichern. 

(5) Das Trägerrohr der Leckagesonde Typ A ist mit der maximalen Länge von 1400 mm zu 
kennzeichnen. 

(6) Das Anzeigegerät ist in regelmäßig begangenen, trockenen Räumen zu installieren oder 
in ein Schutzgehäuse der Schutzart IP 65 nach DIN EN 6052912 einzubauen. 

(7) Das Leckagewarngerät darf nur außerhalb von explosionsgefährdeten Bereichen betrie-
ben werden. 

(8) Wird das Leckagewarngerät für PE-Behälter mit integrierter Auffangwanne (Stahlblech-
ummantelung) verwendet, ist die Sondentiefe so einzustellen, dass spätestens bei einem 
Flüssigkeitsstand in der Auffangwanne von 50 mm Alarm gegeben wird. 

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Prüfungen 

(1) Leckagewarngerät muss in Anlehnung an die ZG-ÜS und deren Anhang 2 - "Einbau- 
und Betriebsrichtlinie für Überfüllsicherungen" - betrieben werden. Der Anhang und die 
Technische Beschreibung sind vom Hersteller mitzuliefern. 

(2) Das Leckageerkennungssystem ist nach Abschnitt 6 der Technischen Beschreibung und 
in Anlehnung an die Anforderungen des Abschnitts 5.2 von Anhang 2 der ZG-ÜS in 
angemessenen Zeitabständen, mindestens aber einmal im Jahr, zu prüfen. Es liegt in der 
Verantwortung des Betreibers, die Art der Überprüfung und die Zeitabstände im genannten 
Zeitrahmen zu wählen. 

(3) Maßnahmen bei Stör- und Fehlermeldungen sind in Abschnitt "Instandsetzung" der 
Montage- und Bedienungsanleitung beschrieben. 

(4) Bei Wiederinbetriebnahme der Lageranlage nach Stilllegung oder bei Wechsel der 
Lagerflüssigkeit ist eine erneute Funktionsprüfung, siehe Abschnitt 4 (1) und (2), durchzu-
führen. 

 

 

Holger Eggert  Beglaubigt 

Referatsleiter 

 

                                                      
12 DIN EN 60529:2000-09 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) 
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Leckagewarngerät Typ LWG 2000 

Übersicht 

 
 

Anlage 1 
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